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(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat mittels RIS 
(Ratsinformationssystem), schriftlich oder elektronisch mit 
angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in der Regel 
mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag, die 
Verhandlungsgegenstände mit; dabei werden die für die 
Verhandlung erforderlichen Unterlagen beigefügt  
(§ 14). In der Regel finden Sitzungen dienstags statt. In 
Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist und formlos 
(mündlich, fernmündlich oder durch Boten) einberufen werden. 
 
Für den Abruf oder Übermittlung der Einladung, Tagesordnung 
und der zur Beratung erforderlichen Beratungsunterlagen 
kommt ein elektronisches Ratsinformationssystem zum Einsatz. 
Der Empfänger ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Dritte 
keinen Zugriff auf Einladungen und Beratungsunterlagen 
nehmen dürfen. Gemeinderäte, mit denen diese Form der 
elektronischen Ladung vereinbart wurde, erhalten keine 
zusätzliche schriftliche Ladung und keine schriftlichen 
Beratungsunterlagen. 
 

(2) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat schriftlich (oder 
elektronisch) mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in 
der Regel mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag, die 
Verhandlungsgegenstände mit; dabei werden die für die 
Verhandlung erforderlichen Unterlagen beigefügt (s. § 14). In 
der Regel finden Sitzungen dienstags statt. In Notfällen kann der 
Gemeinderat ohne Frist und formlos (mündlich, fernmündlich 
oderdurch Boten) einberufen werden. 

 


